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Eingliederung wohin?

INSIEME-TAGUNG

LEBENSQUALITAT FUR MENSCHEN

pd. «Integration durch Arbeit». Dies war das Thema der tra-

ditionellen Bieler Tagung von insieme, die in enger Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Verband von Werken fiir Behinderte (SVWB) in Biel statt-
fand. Rund 200 Personen, Eltern, Angehérige und Fachleute beteiligten sich

an der arbeitspolitisch hochaktuellen Diskussion. Die Mittagsverpflegung

wurde von einer Equipe geistig behinderter Jugendlicher gereicht, die zur

Zeit ihre Lehre im Gastgewerbe absolvieren.

ordermassnahmen und -Projekte zur

beruflichen Eingliederung behinder-
ter Menschen sind notwendiger denn je.
Sie schitzen nicht nur Betroffene vor
drohender Ausgrenzung. Sie konnten
Gesellschaft und Wirtschaft sinnvoll ent-
lasten und neue Impulse setzen. An der
Tagung «Eingliederung wohin?» stellten
der Schweizerische Werkstattenverband
und insieme wegweisende Projekte vor.
Sie forderten gesetzliche Grundlagen
und riefen die Unternehmen zu mehr
Solidaritat und sozialer Verantwortung
auf.

Die Nachfrage nach geschitzten
Arbeitsplatzen ist enorm. Vor allem
Menschen mit psychischen Problemen
werden aus dem freien Arbeitsmarkt
und in die Invaliditdt gedrangt. Die
Arbeitslosenrate bei behinderten Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen ist
bereits heute um ein Vielfaches hoher
als bei nichtbehinderten. Den geschutz-
ten Werkstatten fallt die schwierige Auf-
gabe zu, diese Menschen Uber kiirzere
oder langere Zeit bedurfnisgerecht zu
beschaftigen und sie auf die Wiederein-
gliederung vorzubereiten. Dies unter
dem Druck einer dusserst schwierigen
Auftrags- und Konkurrenzsituation.

Eingliederung - keine Utopie

Dennoch: Eingliederung behinderter
Menschen — auch schwer- und geistig-
behinderter — in Privatwirtschaft, Land-
wirtschaft und o&ffentliche Verwaltung
ist nicht Utopie. Dies wurde in Biel
anhand wegweisender Projekte deut-
lich, die aus privaten Initiativen enga-
gierter Menschen gewachsen und heute
offentlich unterstitzt werden. Integra-
tion verstehen sie als Vermittiung von
Arbeit, die den Bedurfnissen und Féhig-
keiten des betroffenen Menschen ent-
spricht, die personliche Entwicklung,
soziale und materielle Anerkennung

bedeutet. Ein Eingliederungsprozess,
der individuell begleitet und betreut
wird. Sie stellen, neben den geschitzten
Werkstatten, die einzigen Einglie-
derungs-Fordermassnahmen dar. Zum
Beispiel der Gastwirtschaftsbetrieb
«Auberge des Montagnards» im
schweizerisch-franzosischen Jura, Néhe
Genf. Seit 1992 werden hier an acht
Ausbildungsplatzen junge Frauen und
Manner mit geistiger Behinderung in
Kochen, Service und Raumpflege ausge-
bildet. Sie sollen nach ihrer Ausbildung
die Moglichkeit haben, in Hotels und
Gastbetrieben zu arbeiten. 20 Jugendli-
chen konnte die Schweizerische Stiftung
«Landwirtschaft und Behinderte» seit
vergangenem Jahr erfolgreich Arbeits-
platze im  Landwirtschaftsbereich
vermitteln. Und die Genfer Gemeinde
Meyrin finanziert seit 1986 ein Einglie-
derungsprojekt, wo sich geistigbehin-
derte Jugendliche auf einen Arbeitsplatz
in Verwaltung oder Privatwirtschaft vor-
bereiten koénnen. Typisch fur alle Pro-
jekte: Wahrend die Jugendlichen in allen
anderen Bereichen erfolgreich eingeglie-
dert werden konnten, fand nur eine
kleine Minderheit Arbeit in privaten
Unternehmen.

Quoten - eine notwendige
Massnahme?

Es zeigt sich immer deutlicher, dass bei
der fortschreitenden beruflichen und
sozialen Desintegration behinderter
Menschen bisherige Eingliederungs-
massnahmen nicht mehr genlgen.
Durch einen Ausbau der IV wirde der
offentliche Haushalt noch starker be-
lastet, ohne dadurch einen entscheiden-
den Zuwachs an Eingliederungsmaglich-
keiten zu bewirken. Um ein weiteres
Auseinanderklaffen der Arbeitslosen-
quoten zwischen behinderten und
nichtbehinderten Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen zu vermeiden,

MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG

musste ein entsprechendes Arbeitsan-
gebot fir behinderte Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen zur Verfligung ste-
hen.

Das in Biel vorgestellte Bonus-Malus-
System sieht vor, privaten Unterneh-
mungen entsprechende Anreize zu bie-
ten, einen gesetzlich festgelegten Pro-
zentsatz behinderter Menschen zu
arbeitsrechtlich tblichen Bedingungen
zu beschéftigen. Alle Betriebe mit mehr
als acht Angestellten sollten in das
System einbezogen werden. Das Modell
sieht Kostenneutralitat vor. Jene Be-
triebe, die die Quote nicht erfillen,
mussen Abgaben in einen Ausgleichs-
fonds entrichten. Daraus erhalten alle
jene einen Bonus, die mehr Behinderte
anstellen, als wozu sie verpflichtet
waren. Das Bonus-Malus-System stellt
den Betrieben unter anderem ein gros-
seres Innovationspotential, humaneren
Umgang mit den Beschaftigten und
mehr Solidaritat und soziales Verant-
wortungsbewusstsein in Aussicht. Wie
auslandische Erfahrungen zeigen, kénn-
te Arbeit auf sinnvolle Weise umverteilt,
die offentliche Hand entlastet und Aus-
grenzungstendenzen entgegengewirkt
werden. Ob Quotensystem oder nicht:
Referenten und Referentinnen, Dis-
kussionsteilnehmer und Diskussionsteil-
nehmerinnen der Bieler Tagung zeigten
sich Uberzeugt, dass nur durch gezielte
Fordermassnahmen und ein vermehrtes
soziales Engagement der Privatwirt-
schaft sinnvolle Eingliederung ermdg-
licht werden kénne.

NEUER VESKA-
GENERALSEKRETAR
ERNANNT

Ablssung an der Spitze der Verei-
nigung Schweizerischer Kranken-
hauser  VESKA: Nach dem
angekindigten  Rucktritt  des
langjdhrigen Generalsekretdrs Nils
Undritz wurde der Okonom Dr.
Christoph Haudenschild zu seinem
Nachfolger bestimmt. Er trat seine
neue Funktion per 1. Dezember
1995 an.
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Nachdiplomstudium Supervision

1997-99

Die Héhere Fachschule fiir Sozialpddagogik Luzern HSL bietet wiederum einen Nach-
diplomlehrgang in Supervision, Ausbildungssupervision, Projektberatung und Beratung
in Organisationen an. Das Studium ist von den einschldgigen Verbanden (BSO, SASSA-
SAH) anerkannt. Es dauert berufsbegleitend von Mérz 1997 bis Juni 1999. Anmelde-

schluss: 30. Mai 1996.

Leitung:

Rolf Edelmann, Brigitta Kliebens, Klaus Rohrer (Herbert Brihwiler im 3. Jahr)

Zusatzdiplom:

Es ist moglich, anschliessend in einem 3. Ausbildungsjahr ein Zusatzdiplom in Organisa-
tionsberatung und System-Entwicklung zu erlangen.

Unterlagen sind zu beziehen bei:

Hohere Fachschule fur Sozialpadagogik HSL, Abteilung Fort- und Weiterbildung,
Abendweg 1, 6006 Luzern, Telefon 041-419 01 70/72

Nachdiplomstudium

Leitung im

sozialpadagogischen Bereich (LSB)

Zweijahrige, berufsbegleitende Weiterbildung fur dipl. Sozialpadagoginnen mit mehr-
jahriger Berufserfahrung, die sich fir leitende padagogische Aufgaben und Funktionen
in sozialpadagogischen Einrichtungen qualifizieren mochten.

Néchster Kurs: LSB VI
Beginn:  20. August 1996
Abschluss: 18. Juni 1998

Der Kurs erfillt die Anforderungen fir HFS-Nachdiplomstudien.

Unterlagen sind zu beziehen bei:

Hohere Fachschule fir Sozialpadagogik HSL,

Abteilung Fort- und Weiterbildung,

Abendweg 1, 6006 Luzern, Telefon 041-419 01 70/72

Ein Bonus-Malus-System zur beruflichen Eingliederung behinderter Frauen und Manner in der Schweiz

PRO MENTE SANA

STELLT IN DER SCHWEIZ EINE BEHINDERTEN-QUOTE ZUR DISKUSSION

Die Arbeitslosigkeit unter den behin-
derten Menschen ist in der Schweiz weit
grosser als jene der voll erwerbsfahigen
Bevolkerung. Psychisch  behinderte
Menschen, die mit 35 Prozent aller V-
Beztiger und Bezlgerinnen die grosste
Behindertengruppe in der Schweiz stel-
len, sind von dieser Entwicklung am
starksten betroffen. Die Schweizerische
Stiftung Pro Mente Sana ist deshalb
aktiv geworden, um den Interessen aller
behinderten Menschen, die einen Platz
in der Arbeitswelt suchen, Nachdruck zu
verschaffen. Sie entwickelte ein Bonus-
Malus-System, um die berufliche Inte-
gration von behinderten Frauen und
Mannern zu fordern.

Das Bonus-Malus-System ist ein
beschaftigungspolitisches Instrument
zugunsten behinderter Menschen.
Durch finanzielle Anreize will es eine
integrative und sozial verantwortliche
Personalpolitik der Arbeitgeber in der
Schweiz fordern. Zu diesem Zweck sol-
len Unternehmen ab der Grésse von
acht Vollzeitstellen verpflichtet werden,
mindestens 6 Prozent behinderte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu
beschaftigen. Von dieser Regelung wer-
den jene Personen profitieren, die einen
Invaliditatsgrad von mindestens 40 Pro-
zent aufweisen oder zu mindestens 30
Prozent in ihrer Integritat beeintrachtigt
sind. Arbeitgeber, welche die Quote

unterschreiten, hatten laut Vorschlag
eine Malus-Zahlung in der Gréssenord-
nung von mindestens Fr. 500.— monat-
lich fur jeden nicht besetzten Pflicht-
platz in einen Ausgleichsfonds zu ent-
richten. Wird die Quote von einem
Arbeitgeber Uberschritten, erhalt er aus
demselben Fonds eine Bonus-Zahlung.
Demnach ist das Bonus-Malus-System
kostenneutral. Seine Durchfihrung
obliegt gemass dem vorgestellten
Modell den IV-Stellen.

Pro Mente Sana sucht die Unterstt-
zung der Behindertenorganisationen
und will das weitere Vorgehen gemein-
sam mit ihnen an die Hand nehmen.




	Eingliederung wohin? : Lebensqualität für Menschen mit einer geistigen Behinderung

